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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959 
geändert wird; Begutachtung 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, zum Entwurf'eines Bundesge­

setzes, mit dem das Wass~rrechtsgesetz 1959 geändert wird, wie 

folgt Stellung zU nehmen~ 

Die Nö Landesregierung begrüßt ausdrücklich die Absicht, das 

Wasserrechtsgesetz 1959 den geänderten gesellschaftlichen und 

wasserwirtschaftlicheri Verhältnissen anzupassen. Es muß jedoch 

mi t Bedauern festgestell t 'werden, daß ." der Oeponiesektör, von dem 

zweifelsfrei die größt~ Gewässergefährdung ausgeht und dessen 

Neuordnung für den als Ziel dies~r Novelle '~ngeführten 

verstärkten Gewässerschutz unabdingbar ist, im vorliegenden 

Entwurf nicht berücksichtigt 'wurde. Es wird daher neuerlich auf 

di~ Dringlichkeit dieses Problembereiches hingewiesen und 

gleichzeitig angeregt, bereits im Zuge dieser Novelle die für 

einen verbesserten Grundwass~rschutz unerlässliche Neuregelung 

des Deponiebereiches vorzunehmen. 

ZU den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes:'" 
" j; 

1. Zu' Art. IZ.' 1('5 8a'): 

. S' 8a Ahs." 1 so'11 den' SChutz der Ge~ä9ser def inieren. Die Ein­

ordnung in den 11. Abschnitt (Benutzung der Gewässer) würde 

den Schluß zulassen, daß es dabei nur um die "Nutzbarkeit" der 
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Gewässer im Sinne der SS 9 ff gehe. Gleichzeitig wird aber 

darin vom "Schutz der Gewässer in diesem Bundesgesetz" 

schlechthin gesprochen und es wird sogar ausdrücklich auf S 30 

Abs. 1 - somit auf den 111. Abschnitt (Reinhaltung und Schutz 

der Gewässer) Bezug genommen. Dazu kommt noch, daß nunmehr 

auch die Anpassungspflicht "zum Schutz der Gewässer" aus dem 

Reinhaltungsabschnitt (§ 33 Abs. 2) in den Wasserbenutzungsab­

schnitt als § 13a verlegt werden soll. 

Die vorliegende Bestimmung könnte daher zu der Auslegung Anlaß 

geben, daß auch die Reinhaltungsbestimmungen (§S 30 ff) im 

Sinne der "Nutzbarkeit" auszulegen sind. Dies würde aber zu 

einer erheblichen Verschlechterung gegenüber der derzeitigen 

Rechtslage be~üglich der Gewässerreinhaltung führen, als diese 

nicht auf die Nutzbarkeit, sondern auf den Standard des Selbst­

reinigungsvermögens bezogen ist. Es sollte daher die 

Einordnung in den 11. Abschnitt noch einmal geprüft werden. 

Der letzte Absatz des S 8a Abs. 2 könnte mißverstanden werden. 

Betrachtet man die '~Auswirkungen auf die Gewässer" ausschließ­

lich von der Immissionsseite, so könnte der Schluß gezogen 

werden, daß Anlagen dem Stand der ~echni~ entsprechen" obwohl 

dies tatsächlich nicht ~er,FaJI ist und zwar dann, wenn im 

Vorfluter selbst unterschiedliche, Auswirkungen aufgrund der 

Vorflutverhältnisse nicht feststellbar sind. Diese Fehlinter­

pretation könnte dadurch vermieden werden, daß anstelle des 

.Begriffes "Auswirkungen" der Begriff "Einwirkungen" gesetzt 

wird. 

Die im § 8a Abs. 3 vorgesehene Typisierung sollte nicht nur 

für Wasserbenutzungsanlagen, sondern auch für Anlagen, die 

zumindest potentiell eine Wassergefährdung darstel~e~ (wie, 

z.B. Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen), 

vorgesehen werden. 
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2. ~u Art. I Z. 2 (S 13 Abs. 1): 

Erst aus den Erläuterungen geht hervor, daß sich der erste 

Satz dieses Absatzes an die Behörde richtet, der zweite Satz 

jedoch an den Projektanten bzw. Antragsteller. Es sollte der 

Adressat dieser Norm bereits aus der Formulierung hervorgehen 

("Deshalb müssen bereits im Projekt die nach dem S.tand der 

Technik •••••••• vorgesehen werden."). 

3. Zu Art. I Z. 3 (§S 13a, bund c): 

Die vorliegende Neuregelung der Anpassungsverpflichtung an den 

Stand der Technik wird insofern begrüßt, .als sich diese 

nunmehr nicht nur auf die gemäß § 32 wasserrechtlich bewilli­

gungspf 1 ichtigen Anlagen oder Ma'ßnahmen erstreckt, sondern die 

gesamten Wasse.rbenutzungsrechte einbeziehen soll. Eine 

wesentliche Bedeutung hat dafür die Präzisierung des Begriffes 

"Stand der Technik". Dennoch mUß.darauf hingewiesen werden, 

daß - wenngleich auch in verschiedenen Erkenntnissen des 

Verwaltungsgerichtshofes einer ~ewissen Prä~isierung zugeführt 

.., der unbestimmte Gesetzesbegriff "in zumutbarem Umfang" 

weiterhin im vorliegenden Entwurf enthalten ist. 

In § 13a Abs. 2 ·sollte nicht in relativ abstrakter Weise von 

"Planung" gesprochen werden, sondern konkret die Pflicht zur 

Vorlage eines Einreichprojektes normiert werden. 

Die in S 13a Abs. 4 vorgesehene Frist von 20 Jahren für den 

selbständigen Nachweis des·Wasserberechtigten, daß seine 

Anlage noch dem Stand der Technik entspricht, dürfte im 

Hinblick auf die doch sehr rasche technische Entwicklung in 

~anchen Fällen als ,zu-lang bemessenesein. 

Zu S 13a Abs. 5 wird bemerkt, daß sich die Notwendigkeit zur 

"Anpassung an die wasserwirtschaftliche Entwicklung~ oft durch 

neugewonnene nanurwissenschaftliche Erkenntnisseergibt­

insbesondere sei auf die Entwicklung im- Zusammenhang mit .der 

Trinkwasserversorgung und (refraktären) Schadstoffen in Grund-
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und Oberflächengewässern hingewiesen. Rallen diese .in ihrer 

Relevanz· neu erkannten Sahadst.ofIe . durch, ,Anpassungsmaßnahmen 

'weg,' '50 istdie'S' 'zwei,felsohne: ein, Vorteil· für die Wasserver­

. : sorigungsuntter,nehmen.', Es ist jedoch nicht einzusehen, i daß. die 

; "Wa:ss'erversorgungsunternehmen (-bZW·.i d;ie, IWasserbezieher) .für die 

AbwEmdul'lg eineir· bisher qetätiqten -Verunreiniglulgfinanz,iell 

bei tragen sollen. Gleiches :gi1 t, auch .. ftür ande:t: .Wasserbenutzer, 

sodaß eine überprüfung dieser Bestimmung angeregt wird. 

;,1 

,,' ,. 'Welill1l:' auch 'zwlischeR de]!" nachträg·l,ichen, No~sC!breibun9' von, 

zusät'zlic'hen Maßnahmen' und den gewässerpo'lüzeilichen Maßnahmen 

ein 'Unterschied besteht, soJ U:e dennoch ~1Jl;rl Vermeidung" VQn 

, ,I iMißv·e'rständnissen in S ·1,3.}j) :·kl·argest~11-t we,rden" daß die: S§ 31 

Abs. :2 'und 3, 1-22, '137:·und 1.3,8'·lhief\7lll)ln iUQIberührt.bleiben.· 

, 'I I ! ~ I • , ' ·1 , . 

... lil ! f Ir 

Nac'h den Er.h~uterungen ;soll dieParteistelilull9' der. Fischerei-

. :': !;berecbti:gten 'auf ,alile -11 ischereirecb,b li'Ch . .nachtei·l,igen .' V,orhaben 

aUS'gedehnt' wer.den.· Aus "der. systematisc.hen Einordnung ,könnte 

aber sehr .wohl.geschh)ssen·:wer.den,,:da'ß unber dem·,Beigr,iff. 

"Vorhaben mit nachteiligen Folgen" nur Wasserbenutzungen zu 

.-subsuRüeren,sind. Eine id:itesbezüglilche :Klarstellung sollte 

'erfolgen. I' ,. '.' ,1<:. 'i" ~i·.,l p'.' '" 

1I I I ,! . J' t (; , , 1 t. ( 

Wenn auch die Ausdehnung der Parteisteilung auf alle 

'I' Wasserrechtsverfahren '. zwar· ,gr·unasä'1lz,! ieh . eime .Gleichstel Lung 

der Fisoh~retberechtigten ~it denianderen im ,Wasserrechtsver­

fahren ibebroffenen· iPar,1;eien, dars1letl t~l so muß dennoch .• 

,; 'angemerkt 'werden, i daß .fül';ieine große ,Anzahl i Non i VerfahlTen 

(beispielsweise imrSinne-desJ§ 38fWRG 1959) tl,dieün .Inteliessen 

und Rechte der Fischereiberechtigten überhaupt nicht 

., einglteifen r diese!Parteistellurig ,eilneherhebliche Erschwernis 

i ,·ierwartenl·läßt..· DieAuslegungdesfunbestimmten; ! 'illi -, <';" 

Gesetgesbegriffes '''unverbäl1mismäßi'3-erschwert~ ,wi.rd :i,n .der 

., 'praktisehen',Anwendulllg,darüberhlitnausi ,zu:··erllleblichen, 'c"'1, 11 ; 

"" :Schwierigkeitenführenio' I.i \ ; .::: :._IJi·'I';· \. 

23/SN-163/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 13

www.parlament.gv.at



• 

- 5 -

5. Zu Art. I Z. 7 (S 21): 

Eine generelle Befristun9 aller Wasserrechte mit 90 Jahren 

dürfte im Hinblick auf die rasche Entwicklung der Technik und 

der Wasserwirtschaft zu lange und somit problematisch sein. Es 

wäre zielführender, eine generell kürzere Befristung 

vorzusehen und die Wasserrechtsbehörde in bestimmten Fällen zu 

verpflichten, eine längere Befristung vorzusehen. Es dürfte 

auch für die praktische Anwendung keine Schwierigkeiten 

schaffen, diese längere Frist zu begr-ünden, als nach, dem 

Entwurf bei einer generellen Befristung von 90 Jahren auch 

eine begründete kürzere Frist ausgesprochen werden mußte. 

Die generelle Befristung der Wasserrechte dürfte aber dort zu 

Problemen führen, wo auf Grund von Wasserbenutzungsrechten ein 

"neuer Naturzustand" geschaffen wird, wie etwa bei Grundwasser­

freilegungen und Deponien. Die Erläuterungen zeigen zwar diese 

Problematik auf., enthalten aber keine Lösungsansätze. 

Gleiches gilt für Meliorationen. Diesbezüglich könnte in § 21 

taxativ aufgezählt,werden, welche Wasserbenutzungsrechte nicht 

mit einer generellen Frist belegt sind oder es könnte in den 

ein-zeInen Bewilligungstatbeständen, ,die generelle Befristung 

unter Hinweis auf S 21 ausgenommen werden. 

Die in Abs. 2 vorgesehene Frist (1 Jahr vor Ablauf der 

Bewilligungsdauer) dürfte zu kurz sein und müßte sich an der 

für einen rechtskräftigen Abschluß erforderlic.hen V.erfahrens­

dauer,orientieren.- Sprachlich sollte die ,Formulierung des 1. 

Satzes verbessert werden r( '"können friihestens10'Jahre, müssen 

abe'r spätestens 1 Jahr vor Ablauf •• o,",). 

6. Zu Art. I Z~ 10 <$ 31 Ahs. 4): 

In der Praxis wird der Begriff "geduldet" zu 

Auslegungsschwierigkeiten führen. Hiezu wird zunächst die 

Auffassung vertreten, daß bereits eine Anzeige des 
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Liegenschaftseigentümers gegen die (ihm möglicherweise) 

unbekannten Täter ihn vom Vorwurf des' Duldens und: somit von, 

der Verpf liohtung nach ,S' 31 Abs.4 :befreien kann. ,Es wird 

'daher· die Aufnahme einer zumi.ndest' demonstra·tiV'en ,'Aufzählung 

. jener' Maßnahmen d~s LiegeAschaftseigentümerslangeregt, die ihn 

vom Vorwurf, des'Duldens· im SiRRe des' S 31 :A.bs~ \·4, befreien 

sbl:len. '!, 1 

: '! ' I I·, 1 ., ; .,) ,·'1,1 

Ebenso· sollte klargestellt .li\Ierden, ob die Haftung des Liegen­

scha'ftseigentümers .(.bei ·Straßen,) I auf ·für· Unfallfol,cgen .gilt 

(unkllar' :is'tdabei, :ob: durch die . Straßenwidmun9 bereits eine 

Duldung ·der Transporte v:on·.wassergefährdenden Stoffen 

vorliegt). Gleiches gilt für das öffentliche Wassergut und den 

Schiffsverkehl"~! j ,I . j 

i : , .. 
j 1 

" 

7. ·ZuArt. I ·Z.,ll <§ .33): 

Hier sollte' schQn·,ausJ,GrÜnden' 'der; EinbeitliJchkieitj,eine' neue 

überschrioft .. für"den· S,·33, vorgesehen' werden .• ' 

. J , . 

'Gemessen :an iden! ahgei:ührten' .Interessen dürfte di.e Bestimmung 

I :des, Hochwasserabflußgebiehes: durch den,·3JÜ-jährigen .Hochwa·sser-

,··abfluß; nichJti ausreichen.· Dazu kommt,·auch,. daß die Eestlegung 

des 30-jährigen Hochwasselisstatistisch sehr schleoht " 

gesichert ist, da dieser Wert durch einzelne, extreme 

Ereignisse sehr rasche Änderungen eIifahJ:;en kann.-

l f1 d j ~ I . ~ I I -; ... ~ I, ; , \ I , 

, I' ; . !. 

I Derzeit we,rden in N,iederölsterreich,jäh-rl.ichl 'etwa· ,2DOO, bis 3000 

wasserrechtl1ioheBewlilligungsverfahren Jabgeführt.· Aufgrund der 

Anzeigepflicht für. wa.s.senrec,htliahe Bewil'ligungsvertahren nach 

S 55 Abs. 3 und auch noch der in Abs. 4 vorgesehenen 

Information über andere wasseI1-rechtl iche und sonstige,. " 

bundesrechtliche Vel'fahren wä;r:e daher,:Rüto einer- ,beträdhtlichen 

Ausweit.ung ldesAlrbei·tsumfangeg· 'in der wasserwirtschaftliC"hen 

P lanungzu reohnen. '" . ! r ; f • ! ~; , ! ; _. :.:' ~ l i I / 

23/SN-163/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 13

www.parlament.gv.at



• 

- 7 ~, 

, 1 !,! .1 , (t r I 

Naoh ,erst.en 'Schät.,zungen ,wären in Ni,ederäst.er,reich für die 

Bewäl tigung dieses ,neuen Aufgabenbereiches 4 .. zl,lsätzl iche 

Hienstposten, der, Verwendungs9r,uppe.A ,und '8 . li>i'enstposten der 

Verwenclungsgruppe B sowie -4 Dienstposten in I der· Kanzlei 

notwendig. Gleichzeitig müßt.en die, betroffenen Sachkredite 

entsprechend erhöht werden. 

.:1; \ !. ,I ,1 .' 'I ' I 

Zusätz I Loh müßte auc,h noch. 'mi b ,eiiner., nicht lunwesentl ichen 

·Erhöhung :des Verwal,tungsaufwandesbei men Behörden -durch die 

'vorgesehene. Par:teisbelil ung, des _ wasselrwi,rbscha.:fitl ichen.· 

I Planungso.rganesi( so inslbesondere· in ,Recln.tsmittel verfahren) 

'gelT8chnet werden.' I' 1 1 '", , "!, ,I'", 

I 'I , , .. : !J 

.Es ,sollte daher, dilese Bestimmung noch einmal~ .in 'Himblickauf 

die danlit·,verbundene bebrächtlicheErböhung ,des i " 

Verwaltungsaufwandes überprüft werden. So sollte.die' 

beabsichtigte 'For1miciler 'Mitwirkung.des wasserwirtschaftltchen 

P 1.anuRgsorganeszumindest i lauf. diie ! tatsächl ilch ' wasserwirt.,. 

1 ·scbaftl.l ich bedeut.samen Vorhaben ; beschränkt "werden. ; 

i j"1 t ' f ,( j r I j I' 1 ~ I i' '._,.. f t; I ' ~. I j !."-. 11' 'f I I !.t: f 1 ,1 ; 'I , 

Andernfalls würde die Aussage auf dem "Vorblatt" des Entwurfes 

1 " ,nicht ,mehr.·auf·r.echberhalten. werden . können, ,.da.ß nämlich die 

Vollziehung ; der, Viorliegenden Novell~",".keinen LRs _ Gewicht. 

faJ.:lendeR;le,rhöbben ,Aufwand"" br.ingenwerde. , I,. ,I, 

, " . ,j.: 

10. Zu Art. I Z. 20 (§ 100 Abs. 1 und2t: . 

Der unbestimmte Gesetzesbegriff "erheblich" sollte 

insbesondere ni<:,ht zur., ~bgrenZlung .von zuständi,gkeiten .. :" 

v.erwendet ;werden .-Es wi,r.d ,daher, .l&nger~t,i, die '-,Zuständi~kei t 

nach lit. le klaNhr ,zu formulieren .. , Gl,eiches gilt für, die lit. 

I , .. , , , -, /,. I I . t~' ,:', \ , ! 1 
, , i , i , 

t '. '. : , , I ! ; ; - 1 1 : I ! : I , , , , ! , 

,Zu ·lit. lCj w,irdbemerkt, daß aufgrund·der, scbonbisher:tgen 

I, .Zweiteil\lngeiae ,Verfahrensbesohleuni-gung rdurc·h Wegfall;,einer 

Instanz, nicht ,gegeben -war., TIn· der. Piraxirs erge-ben .sich bei 
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Wasserversorgungsanlagen hauptsächlich durch Einsprüche bzw. 

Berufungen von Parteien im Bereich der Verteilunqsleitungen 

Verzögerungen des Verfahrens wodurch der dargestellte 

Beschleunigungseffekt weitgehend verloren geht. Es wird aus 

diesem Grund die Aufrechterhaltung dieser Zweiteilung des 

Verfahrens nicht für zweckmäßig erachtet. 

Die Bestimmungen in lit. g und h stellen offenbar auf kommuna­

le und industrielle Großkläranlagen für Abwasserfrachten von 

mehr als 1 Mio. Einwohnergleichwerte ab. Hier beträgt aber 

nicht die Einleitung mehr als 60 t BSBS/dbzw. 100 t CSB/d 

sondern die Rohfrachti die Einleitung (= Restfracht) darf bei 

einer solchen Kläranlage nur einen Bruchteil davon betragen. 

Als Restfrachten dagegen sind Werte größer als 60 t BSBS/d 

·bzw. 100 t CSBfd in österreich kaum denkbar, sie würden eine 

Rohfracht im Bereich von 10 Mio. Einwohnergleichwerten 

bedeuten. 

Unklar ist warum in 1it. f die Zuständig;keitsgrenze bei 

100.000 Einwohnern, in lit. 9 (h) die Zuständigkeitsgrenze bei 

1,000.000 EGW gesetzt wird. Ein Verhältnis E:EGW= 1:10 ist, 

auch in städtischen Verhältnissen, nicht begründet. 

Oazu kommt auch, daß mit der gesetzlichen Festschreibung ,von 

Einleitungsbewilligungen der in lit~'g .und hangeführten 

Dimensionen entsprec·hende Erwartungshai tungenausg,elöst· 

werden, obwohl gerade derartige Bewilligungen künftig 

vermieden werden sollten. 

Grundsätzlich, fäll tauf, . daß der Katalog ·,des S 10,0 Abs.· 1 

nunmehr einen t1mfanqerreichen.würde, der ,Bedenken i!m-Hinblick 

-auf Art.: 102 Abs. 1 B-VG nicht mehr zweifelsfrei 

auszuschließen vermag. Inwieweit noch die dem Landeshauptmann 

und den ihm unterstellten Landesbehörden verbleibenden 

Zuständigkeiten ausreichen um die für denbundesstaatlichen 

Aufbau so wesentliohemittelbare BundesverwaltuDg im Bereich 

des Wasserrechts zu gewährleisten; muß zumindest in Frage 

• 
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gestellt werden. 
- ; ~ I 

Derna·hezu ersatz'loSeEhtfall ·der ,Bestimmungen über d~n 

. 'bevor.zugteri Wasserbau würde d!:i:e: Rea} isierung von 

Wasserkraftprojekten durch die damit- verbtindert~n' 

Verfahrenserschwernisse dera~t ~erzögern~i daß' für ,die Zukunft 

mit einem volkswirtschaftlich nicht zu vertretenden Stillstand 

des WasserkraftausbaUes ·<:ferecbnet· werden muß.~· i',' [\ ,,' 

,. 

Soferne daher einer Aufgabe dieses sicher nicht mehr 

zeitgemäßen Rechtsi-nstitutes'näher' getreben werden: iso,1 'I/i" müßte 

an seine Stel·le iein modernes sonderve'rfahtten' für' 'Großprojekte 

treten. Dieses Sonderverfahren müßte zu einer 

Verfahrenskonzentration führen und ··gleiichzeiti<i den 

:Betiroffenen die GelteiYdtnachung' lihrer- Reohtiei in -eiher :Weise 

: sicbers.t-ellen, daß- eine' rasche' und ökonomische iDur'chfti'hruhg 

derart:i..ger Bewilligungaverfahren weiterhin' 'mögl'ich· 'b1eibt. 
j. 1 ' " . " -~ 1 ; I "' .' i~. I 1 ': ! l ' I i '. l.) I I : ' .!( 

:1 ' i J! , 

Die wesentl,icheJ AuSweitungj 'des'Pr.ojekt.'sinhal'tes'·!ln :At>s. '1· ist 

im' Sinne der 'Erläuterungendurohaus -zu' -begrüßen-.' :Die Verfahren 

werden· -dadurch Cz.B.· Plrüfung i -von ·lU telfnativen','Vorkehrungen 

, ! für 'den. Stlörfal,},) :aber sicherl ich, :z'eitaufwendiger 'werden') 
! ! •• ! , ~ . t 1/ Ij l.~ l\JI,L I~·<.l -A·;!, l'. ;1, 

li •. Die:.l!i:t.· J,sol'.lte wie folgt .ergänzt werden>:' :'\ ..... .1 und ··die 

·vol"gesehen'en· ipijjli::Cht ... · und! Rest-wa·ssermengen)I',., " :\ ij' J, ,. 

• I, I' ; I', , ,t· i ; 

Aus wasserwirtschaftl icher'Si:chtwäre'es's'iinrwoill', in' lit·. n 

(so wie derzeit) Angaben über die vorgesehene Art der Abwasser-

beseitigung zu verlangen. ' ; , ", l .. \ 

" t • J t ' t, ; '_ i " " ~ i 1 ~ J • i ... , '. t) '. I,)" , ; 

Lit. 0 sollte folgendermaßen C]etei!J!t :wenden~ . '1' ,.,,' 

. :. ' ,~ • I' " 1 f ", ~.I .1. . .' f 1: ~ , t.l t t ; f ~ • I i ,j I ~'I'. I t ( • j 

,'!o,) bei Einbringung'!in Gewässer ,Angaben über ,Menge,· 'A;rt und 

Beschaffenheitl"der fAbwäsJs-er':,oilinsbesondelr.e über !Fr.acht und 

Konzentration schädlicher Abwasserinhaltsstoffe; 
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p) Angaben üQßr die Beschaffenheit von Gewässern, in die Ein­

bringungen erfolgen, bei maßgeblichen Wasserführungen mit 

und ohne die geplante Einbringung, schließlich über die 

zum Schutz· der Gewässer vorgesehenen Maßnahmen im 

Vergleiche zum Stand der Technik;" 

In lit. q sollte das Wort "erhebliche" (Gefahren) gestrichen 

werden. 

Darüberhinaus sollte lit. qim Interesse der Verfahrenskoordi­

nation mit § 82a GewO 1973 abgestimmt werden. 

12. Zu Art. I Z. 23 (§ 104): 

Die in Abs. 2 l·it. d enthaltenen Kriterien für die vorläufige 

Oberprüfung betreffend "die Änderung des Vorhabens, die Wahl 

eines anderen Standortes, einer anderen. Betriebsweise oder 

einer anderen Al t.ernative" würden die Wasserrechtsbehörde 

verpflichten, Aussagen über diese Untersuchungsinteressen zu 

treffen und sie damit zwangsläufig an den Bereich· des 

Projektanten oder in. die ·Nähe des Antragstellers drängen ("Die 

Behörde als Projektant"). Dazukommt noch, daß diese Aussagen 

der Behörde als wesentliche Entscheidungsgrundlagen in Form 

von Projektsbestandteilen verwendet würden. Eine allfällige 

Haftunglim .Falle einer neuerlichen negativen Beurteilung kann 

dabei auch nicht ausgeschlossene werden. Schließlich muß die 

präjudizierende. Wirkung einer derartigen Aussage der Behörde 

besonders kritisch gewertet werden. 

: ' 

13. Zu Art. I Z. 25 (§ lIla): 

Die vorgesehene Teilung des Verfahrens in eine 

Grundsatzgenehmilglln9 und-di;.e .exforderlichen 

Detailgenehmigungen wird zweifellos einer gewissen 

Ubersichtlichkeit dienen. Sie wirft ,jedoch eine Reihe von 

Fragen auf, die noch einer. ·Klärung bedürfen: " 
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die Tatsache, daß die im Grundsatzverfahren von den 

beigezogenen Parteien abgegebenen Erklärungen keine 

präjudizierende Wirkung für das Detailverfahren haben, 

macht die Notwendigkeit der Beiziehung von Parteien im 

Grundsatzverfahren zweifelhaft, 

- welche Rechtsw~rkungen erzeugt die Grundsatzgenehmigung und 

-'wem obliegt die Feststellung des dem Grundsatzverfahren 

beizuziehenden Parteienkreises. 

14. Zu Art. I Z. 33 (§ 137): 

Der strafsatz des S 137 WRG (S 20.000,--) ist bei weitem der 

niedrigste im gesamten Umwelt-Verwaltungsstrafrecht. Die 

derzeitige Höchststrafe dürfte nicht einmal mehr für Private 

eine prävent,ive Wirkun9'entfalten. 

Es wird daher eine dem Gefährdungsgehalt adäquate Anpassung 

des strafrahmens angeregt •• Darüberhinaus sollte die 

BlankettstraInorm durch einen zeitgemäßen.Katalog der 

Verwaltungsübertretungen ersetzt werden. Dieser Katalog würde 

schließlich auch die sachlich gebotene Differenzierung der 

Strafrahmen erlauben. 

15. Zu Art. I I : 

Die Bestimmung in Abs. 3 li t.. a wird so interpretiert, daß 

Verfahren mit der Zielsetzung eines Anpassungsauftrages nach 

§ 33 Abs. 2 (alt), die bis zum Inkrafttreten der Novelle nicht 

(rechtskräftig?) abgeschlossen sind, bis zum 31. Dezember 1995 

quasi auszusetzen sind. Insofern würden hiedurch jene 

Wasserberechtigten, die dem gesetzlichen Anpassungsauftrag 

schon bisher nicht Folge geleistet und welche bisher von der 

Wasserrechtsbehörde keinen (rechtskräftigen?) bescheidmäßigen 

Anpassungsauftrag erhalten haben, in ungerechtfertigter Weise 

bevorzugt, weil ein entsprechender Anpassungsauftrag erst nach 

dem 31. Dezember 1995 erfolgen könnte. Diese Ubergangsbe-
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stimmung würde' $·ich also mi,t Sicherheit ,'zum Nachteil der 

Gewäs,ser ' al1ll'swlirken. ; '1,1' 

1:..1 

Eine' überga'ngsfrist1erscheintauch deswegen nicbt. 

erforderlich, da die Inhalte von §.13a Ahs.;l und 2 (neu) 

letztendlich auch im geltenden Wasserrechtsgesetz (§§ 31 und 

33,), ent'halten- s:ind. Soll sich ClHe,s'e 'übergangsbestimmung jedoch 

nur auf jene Fälle beziehen, für die nach derzeitiger 

Rec'h<tslage ein· qeset,z:} icher, ~'Rpassun9sauft'rag nicht besteht, 

so müßte dies im Text ergänzt ,werden., I ': ;[ " 

16. Ober den vorliegenden Entwurf hinaUs sollte - zur Entla,stun~ 

der personell 'nicht· w<e<ite'r ergänzli>aren Behö,rden,- verstärkt 

nach Mö'.!J·lichkeiten 'der Betrauungvon Prüraten· mit 

. Kontrol:laufcgal:!>en'" "so etwa d.urch die' HeranziehuJ!lg ,von: 

Ziviltechnikern und befugten: Gewerbe:t·reibenden~,'gesu~ht.und § 

121 dahingehend ergänzt werden. § 82b der Gewerbeordnung 1973 

·,i;J\lr'derwFassulIlg BGBI,.N·r., 3:9'9/'19:86: könnte hiebei ,;a·ls Vorbilcil 

herangezogen' ~erden.f·Nur' so: kÖRnten. die,' ,zahl're;ichen Auflagen 

in wass~nrechtlidn'enr,8ewiillig.un'9sbe$che'iden laufencil' und· 

!,j w.iI'lksam; überwacht werden. i ... ," , 1 .: \ , \ f! t '} I ~", J : f f I'.! 

. j, .1 j ! . .1 ; 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u .. e.'1251 Aus,fertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 
~ I -

1 1 .( ,. • ; . J Nö LandeStregierung. i ( li '11,"" I I 

! 'I : 't .~! Li'U' d·'W i g, ,H· I , i , I I I , , 

. 1 I. ': 

" 
LandeshauptLmann' 

,-.' i '! ' ,1.1 I" i J I· '; .'" '- . ' , I ,I i 1 ., , 

:i 11 ,l : I) ,: ,I' "l 't.-: , I ; 

j' d . \ i .. , 'i 'I t ~ :. _, [ t . . i i I , , l -j' . 

! ~, . i): t ~. . . \! I ! I; 

1: I! :; j',; J' 't' : - ~ .' ! 

I _J I I I ' ':i. , r 1., j;: /. 

I , ! t • ~! , '. l,' , ~ •. -,' • -- ~ ; i 1 i i "" ,i 

:' . • ~ I .. 

• 
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LAD-VD-6901/121 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

uf~~ 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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